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Baden-WettingenSamstag, 9. April 2022

Woran sich der
Stadtrat ein Beispiel
nehmen sollte
Polizei-Direktor fordert
Bussenstopp
Ausgabe vom 3.Februar

Die Stadt Baden kontrollierte
während Jahrenmehrere
Fahrverbotemit einemGerät,
das von Bezirksgericht Baden
im September 2021 als nicht
rechtens befunden wurde.

Der Stadtrat entschied, das sei
nur die Sicht eines Bezirks-
gerichtes, noch nicht in
Rechtskraft, und kontrollierte
weiter.

Auch das Departement Volks-
wirtschaft und Inneres des
Kantons ermahnte den
Stadtrat, diese Geräte seien
nicht (mehr) rechtens.

Aber eben: nur ein Departe-
ment, nicht einmal der Ge-
samtregierungsrat. Abgestellt
wurde erst am 10. Februar,
langfädig begründet in einer
Antwort an den Einwohnerrat
am 14. März. Kaum jemand
erwartet, dass der Stadtrat nie
Fehler macht. Ist es denn so
schwierig, hinzustehen und zu
sagen: Hier haben wir einen
Fehler gemacht und Lehren
gezogen?

Vielleicht sollte sich der
Badener Stadtrat ein Beispiel
nehmen amHagelhannes
(achtundzwanzigstes Kapitel
imUeli der Pächter).

Mark Füllemann, Baden

Leserbrief

Steuer-Bschiss nach Millionengewinn
WegenMisswirtschaft rund umeine Badener Immobiliemusste sich einUnternehmer vor demBezirksgericht verantworten.

Philipp Zimmermann

Von einem solchen Geschäft
träumen nicht nur Immobilien-
unternehmer: Eine Firma mit
Sitz in Baden kaufte an Heilig-
abend 2010 für 2,95 Millionen
Franken eine stattliche Liegen-
schaft inderStadt –undverkauf-
te sie fast ein Jahr später für 6,7
Millionen Franken. Stolze 3,75
Millionen Franken betrug also
derBruttogewinn.MitKaufund
Verkauf eines Einfamilienhau-
ses inBuchsAGmachten sie zu-
sätzlich 220000 Franken Ge-
winn.

Die Badener Staatsanwalt-
schaftnenntdenGewinn«exor-
bitant». Sie schreibt das in
einemStrafbefehl, dender ehe-
malige Verwaltungsratspräsi-
dentdesUnternehmenserhielt.
Die Staatsanwaltschaft warf
dem 67-jährigen Mann aus der
Region, ein Immobilienunter-
nehmer und Arzt, Misswirt-
schaft – samtKonkursverschlep-
pung – und unterlassene Buch-
führung vor. Er wehrte sich
dagegenperEinsprache, sodass
es zueinerVerhandlungvordem
Bezirksgericht in Baden kam.

Dem 67-Jährigen gehörte
die Hälfte der Aktien und er
stellte zirka die Hälfte des
Eigenkapitals für den Badener

Immobilienkauf. Die andere
Kapitalhälfte stammte von
einem75-jährigen Immobilien-
unternehmer aus der Region.
Dieser hat in Baden mehrere
Liegenschaften gekauft, saniert
oder umgebaut, undwieder ver-
kauft. In Bad Zurzach gehört
ihm etwa ein Haus im histori-
schen Zentrum.

17 JahreFreiheitsstrafe
wegenDrogendelikten
Under hat eine schillerndeVer-
gangenheit: In den90er-Jahren
wurde er wegen schwerer Dro-
gendelikte, sprich wegen eines
Kokainschmuggels von über
100KilogrammvonBrasilien in
die Schweiz, zu 17 Jahren Frei-
heitsstrafe verurteilt.

Die Verantwortlichen des
Badener Immobilienunterneh-
mens führten keine Buchhal-
tungund reichten keine Steuer-
erklärungen ein, schreibt die
Staatsanwaltschaft im Strafbe-
fehl zum 67-Jährigen. Stattdes-
sen sollen sie die AG systema-
tisch ausgehöhlt haben.

Anfang 2012 landete der
Kaufpreis von 6,7 Millionen
Franken auf einemFirmenkon-
to.NochamselbenTagbezogen
der 67-Jährige undder 75-Jähri-
ge 800000 und 1,4 Millionen
Franken. Bis Dezember sank

der Kontostand auf 2300 Fran-
ken. Im Februar 2013 trat der
67-Jährige aus dem Verwal-
tungsrat aus, eineWoche nach-
dem das Konto aufgelöst wor-
den war. Schon Ende 2012 war
die Gesellschaft überschuldet.
Auch zwei weitere Bankkonten
der Firmawurden aufgelöst.

GeldbeträgeausderFirmen-
kasse flossen laut Staatsanwalt-
schaft auf vielfältige Weise ab.
Dazu gehörten Barbezüge, un-

bedeckte Darlehen, als Darle-
hen getarnte Gewinnausschüt-
tungen,Bezahlungvonnicht ge-
schuldeten Rechnungen oder
Zahlungen anNahestehende.

120000 Franken seien an
die Tochter des Arztes zur De-
ckung von Studienkosten über-
wiesen worden. 41000 Fran-
ken gingen an Firmen, welche
Bauarbeiten im Auftrag eines
anderen Unternehmens des
67-Jährigen ausgeführt hatten.

Ein Geschäftspartner des
Arztes erhielt ein Darlehen von
300000 Franken, ohne dass
ein Vertrag existierte. Gemäss
Aussage desGeschäftspartners
sei derBetrag später aneineFir-
mades 75-Jährigenüberwiesen
worden.DiverseZahlungenund
Darlehen konnten im Rahmen
des Konkursverfahrens nicht
zurückgefordert werden.

Laut Staatsanwaltschaft
wurdendieÜberweisungenvon
den zwei anderenVerwaltungs-
räten gemäss Instruktionendes
67-Jährigen durchgeführt. Sei-
nen Pflichten als Verwaltungs-
ratspräsident sei er «zu keinem
Zeitpunkt nicht einmal ansatz-
weise» nachgekommen, so die
Staatsanwaltschaft. Während
seiner Amtsdauer wurde keine
Generalversammlungdurchge-
führt.

PerFebruar 2014wurdedie aus-
gehöhlte Aktiengesellschaft
einem sogenannten Firmenbe-
statter übergeben. Diesem ge-
lang es vorerst, den Konkurs zu
verhindern und eine Löschung
der Gesellschaft aus demHan-
delsregister in Folge Organ-
mangels zu erreichen.

Steueramtkommt ihnen
auf die Schliche
Doch imNovember 2016erstat-
tete das kantonale Steueramt
Strafanzeige. Es folgtedieEröff-
nung des Konkursverfahrens.
Das Bundesgericht bestätigte
diesen Entscheid nach einem
Rechtsstreit perUrteil vomDe-
zember 2018, sodass die Kon-
kurseröffnungnicht rückgängig
gemacht wurde.

Für den Verkauf der Bade-
ner Liegenschaft fielen direkte
Bundes- sowie Kantons- und
Gemeindesteuern von rund
866000Franken an.Rückstel-
lungen in der Buchhaltung für
die Steuererklärung 2011 wur-
den nicht vorgenommen. Ge-
mäss Aussage des 75-Jährigen
sei, so die Staatsanwaltschaft,
ausdrücklich vereinbart wor-
den, dass die AG ohne Zahlung
der Steuern liquidiert werden
sollte. Die Steuerschulden,
Steuerbussen inklusive, belie-

fen sich 2018 auf rund 1,1 Mil-
lionen Franken.

Der 67-Jährige sass mit ver-
schränktenArmenvorGerichts-
präsidentin Angela Eckert, die
als Einzelrichtern amtete, und
äusserte sichnicht. Stattdessen
forderte sein Verteidiger einen
Freispruch. Das Unternehmen
sei operativ ausschliesslich vom
75-Jährigen geführt worden.
SeinMandant seiwedermit der
Geschäftsführung noch der
Buchhaltung vertraut gewesen.

Das Gericht verurteilte den
67-Jährigen allerdings wegen
Misswirtschaft zu einer beding-
ten Geldstrafe von 330000
Franken (Probezeit 2 Jahre) so-
wie zur maximalen Busse von
10000 Franken. Es auferlegte
ihm zudem eine Ersatzforde-
rung von rund311000Franken
an den Staat. Die Staatsanwalt-
schaft hatte 430000 Franken
gefordert.DasVerfahrenwegen
unterlassener Buchführung
wurdewegenVerjährungeinge-
stellt.DasUrteil ist nicht rechts-
kräftig. Der 67-Jährige hat Be-
rufung angemeldet.

Der 75-Jährige sowie der
dritte Verwaltungsrat, ein
66-Jähriger ausdemKantonZü-
rich, und auch der Firmenbe-
statter wurden mit Strafbefeh-
len rechtskräftig verurteilt.

Der Fusionsentscheid fällt spätestens in 11 Monaten
Baden-Turgi: Die Abstimmungsdaten für den Zusammenschluss stehen fest. Es gibt bis zu drei Termine.

Am 13. Juni des vergangenen
Jahres sprachen sichdie Stimm-
berechtigten inBaden (58,7Pro-
zent Ja-Stimmen) und Turgi
(83,9 Prozent) für die Ausarbei-
tungeinesFusionsvertragesaus.
Inzwischen liegt dasDokument
vor, wie es in einer Mitteilung
vom Freitag heisst. Das kanto-
nale Departement Volkswirt-
schaft und Inneres habe den
Entwurf bereits ein erstes Mal
geprüft.

Die Projektleitung wird den
Vertragam7. Junium18Uhrden
Badener Einwohnerrätinnen
und Einwohnerräten sowie den
Parteipräsidien inderMensader
Schule Burghalde präsentieren.
Zwei Stundenspäter werdendie
Turgemer Stimmberechtigten
um 20 Uhr im Bauernhaus an
der Limmat informiert. An-
schliessend können bis Mitte
August Rückmeldungen an die
Projektleitunggerichtetwerden,
heisst es in derMitteilung.

Biszudrei
Abstimmungen
Abgestimmt über den Fusions-
vertrag wird dann mehrfach:
EinerstesMal am17.November
an der Gemeindeversammlung
Turgi. Am 6. oder 7. Dezember
wird der Vertrag dem Badener
Einwohnerrat unterbreitet.

Unter der Voraussetzung,
dass sowohl Gemeindever-
sammlung als auchEinwohner-
rat denVertrag annehmen,wird
am 12. März 2023 die obligato-
rischeVolksabstimmungzurFu-
sion vonBaden undTurgi statt-
finden. In weniger als einem

Jahr wird somit definitiv ent-
schieden, ob Baden erstmals
seit den 1960er-Jahren wieder
mit einer Nachbargemeinde
fusioniert; damals sind Dättwil
und Rütihof «eingemeindet»
worden, wie der aus heutiger
Sicht antiquierteBegriffdamals
hiess.

Die Projektverantwortlichen
wollen nun dafür sorgen, dass
dieBevölkerung vonBadenund
Turgi die jeweils andere Ge-
meinde noch besser kennen-
lernt.«SpazieredurchdieQuar-
tiere», lautet der Aufruf. Vertre-
terinnen und Vertreter der
jeweiligen Quartier- bezie-

hungsweise Dorfvereine zeigen
ihr Viertel auf Spaziergängen.

Losgeht’sam30.Aprilum10
Uhr mit einem Bummel durch
die Altstadt «abseits der Shop-
pingmeilen». Dättwil und Rüti-
hof,dieauchnachderFusionmit
Baden ihren dörflichenCharak-
ter beibehalten haben, können

am28. Juni (18Uhr)beziehungs-
weise27.August (10Uhr)besich-
tigt werden. In Turgi werden
gleichdreiSpaziergängeangebo-
ten: am 14. Mai um 10 Uhr (Fo-
kusWakkerpreis), am13.August
um 10 Uhr (Quartier Wil) und
am1.Septemberum18Uhr (Fo-
kus Entwicklungsgebiete). (pkr)

Bald könnte die Gemeinde Turgi (links von der Limmat) zu einemQuartier der Stadt Baden werden. Bild: Sandra Ardizzone (24.5.2018)

«DieGesell-
schaftwurde
systematisch
ausgehöhlt.»

Staatsanwaltschaft
Strafbefehl


